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Drucksache 16 / 8849

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Finanzen

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/8487

Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg und anderer Rechtsvorschriften

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/8487 – mit folgenden 
Änderungen zuzustimmen:

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 1.  Nummer 6 wird wie folgt geändert:

   In § 62 a Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten „Behörde im Sinne von  
§ 18“ die Worte „oder des Polizeireviers“ eingefügt.

 2. Nummer 16 wird wie folgt geändert:

  a) Buchstabe f wird wie folgt geändert:

   aa) In Doppelbuchstabe bb wird der dritte Spiegelstrich gestrichen.

	 	 	 bb)	Doppelbuchstabe	ff	wird	wie	folgt	gefasst:

      „Die Amtsbezeichnung ,Zweiter Konrektor5) 6)‘ mit Funktionszusatz 
wird gestrichen.“

  b) Buchstabe g wird wie folgt geändert:

   aa)  In Doppelbuchstabe bb wird der erste Spiegelstrich gestrichen und der 
zweite Spiegelstrich wie folgt gefasst:

     „–  als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule, Werkre-
alschule, Grund- und Hauptschule, Grund- und Werkrealschule, 
Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkreal-
schule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschu-
le mit Realschule oder Grundschule mit Realschule
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        – mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
       – mit mehr als 360 Schülern3)“

   bb)  In Doppelbuchstabe ee wird der vierte Spiegelstrich gestrichen und 
der fünfte Spiegelstrich wie folgt gefasst:

    „–  einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule, 
Grund- und Werkrealschule, Grund- und Hauptschule mit Real-
schule, Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule 
mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule 
mit Realschule

      – mit bis zu 180 Schülern
      – mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern3)“

   cc)   In Doppelbuchstabe gg wird der zweite Spiegelstrich gestrichen und 
der dritte Spiegelstrich wie folgt gefasst:

    „–  einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werk-
realschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkreal-
schule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit ins-
gesamt mehr als 540 Schülern“

  c)  In Buchstabe h Doppelbuchstabe bb wird der zweite Spiegelstrich gestri-
chen und der dritte Spiegelstrich wie folgt gefasst:

      „–  einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule, Grund- 
und Werkrealschule, Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- 
und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werk-realschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit 
mehr als 360 Schülern“

II.  Artikel 15 wird folgender Absatz 4 angefügt:

    „(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Beamtinnen und Beamte, denen ab dem 
Tag  des Inkrafttretens dieses Artikels ein in Absatz 1 oder 2 genanntes Amt 
übertragen	wurde,	entsprechend.	Die	betreffenden	Beamtinnen	und	Beamten	
werden zum Tag der Amtsübertragung übergeleitet.“

III.  Die Anlage zu Artikel 15 Absatz 2 wird durch die beiliegende Anlage ersetzt.

02. 10. 2020

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Karl Klein      Rainer Stickelberger
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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Gesetzentwurf der Landesregierung – Gesetz 
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und anderer 
Rechtsvorschriften – Drucksache 16/8487 in seiner 60. Sitzung am 2. Oktober be-
raten. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU bemerkt, das Plenum habe sich am  
23. Juli 2020 in Erster Beratung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf befasst. Die 
beiden Regierungsfraktionen hätten nun zur heutigen Beratung im Ausschuss ei-
nen Änderungsantrag eingebracht (Anlage), auf den er hiermit verweise.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE trägt vor, viele Polizeireviere im Land 
hätten jeweils mehr als 50 Beschäftigte und seien damit relativ große Einrichtun-
gen.	Allerdings	fielen	sie	nicht	unter	den	Behördenbegriff	von	§	18	des	Landesbe-
soldungsgesetzes. Mit der Leitung der angesprochenen Polizeireviere würden des 
Öfteren Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes beauftragt. Die Regie-
rungsfraktionen beantragten mit ihrer Vorlage u. a., auch diesen Bediensteten die 
geplante Vertretungszulage zu gewähren und deren Tätigkeit damit angemessen zu 
honorieren.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt zum Ausdruck, seine Fraktion habe 
im Plenum signalisiert, dass sie dem Gesetzentwurf zustimmen könne. Ob der nun 
vorgelegte Änderungsantrag sie daran hindere, habe die SPD in der Kürze der Zeit 
nicht sofort nachvollziehen können. Er persönlich meine, dass dies nicht der Fall 
sei und der Änderungsantrag in die richtige Richtung weise. Daher werde die SPD 
dem Änderungsantrag und dem Gesetzentwurf zustimmen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD betont, seine Fraktion teile die Einschät-
zung, dass Stellenhebungen bei Lehrkräften und Leitern von Polizeirevieren sinn-
voll seien. In der jetzigen Situation jedoch habe die AfD wenig Verständnis für 
Stellenhebungen und werde dagegen stimmen. So sei allgemein eine weitere Spal-
tung der Gesellschaft zu erkennen zwischen Menschen, die sich keine Sorgen um 
ihren Arbeitsplatz machen müssten, und anderen, bei denen dies sehr wohl der Fall 
sei.

Der Vorsitzende weist darauf hin, einer der Abgeordneten, die sich der heutigen 
gemischten Sitzung mit Videokonferenz von außen zugeschaltet hätten, sei für ihn 
nicht sichtbar. Diesen werde er jeweils durch gesonderten Aufruf nach seinem Vo-
tum fragen.

Unter Anwendung des vom Vorsitzenden gerade angesprochenen 
Verfahrens stimmt der Ausschuss dem von Abgeordneten der Grü-
nen und der CDU eingebrachten Änderungsantrag (Anlage) mehr-
heitlich	 zu.	 Ebenfalls	 mehrheitlich	 empfiehlt	 der	Ausschuss	 dem	
Plenum, dem Gesetzentwurf Drucksache 16/8467 mit den beschlos-
senen Änderungen zuzustimmen.

06. 10. 2020

Klein 
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Anlage 1
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